Merkblatt (Für den Todesfall eines Mitgliedes)

Neben den üblichen Formalitäten, mit denen im Regelfall ein Bestattungsunternehmen betraut ist, empfehlen wir:

1. Telefonische Mitteilung an die Gewerkschaft der Polizei - Kreisgruppe Wesel - über den Tag und Ort der Beisetzung an:
Wolfgang Pätzke, Tel: 02841 - 66028 oder 02841 - 655041 

2. Telefonische Mitteilung an die KPB Wesel über den Tag und den Ort der Beisetzung an:
Abteilung VL, Tel: 0281-107-2042 oder 0281-107-2031

Die Behörde legt zur Beisetzung einen Kranz nieder. Auf Wunsch kann alternativ eine Spendenadresse angegeben werden. 

3. Schriftliche Mitteilung (formlos) an das:
Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) 
Nordrhein-Westfalen, Völklinger Straße 49, 40192 Düsseldorf 

Bitte zunächst nur das Sterbedatum unter Angabe der Personalnummer mitteilen. 
Durch das LBV werden dann angefordert: 

· Sterbeurkunde 

· Heiratsurkunde neuesten Datum (beim Standesamt beantragen, wo die Ehe geschlossen wurde) 

· Lohnsteuerkarte auf den Namen der Ehefrau (beim Einwohnermeldeamt des Wohnsitzes beantragen)

Außerdem wird ein Antrag auf Beihilfe (Beihilfe in Todesfällen) übersandt.

Nach Einsendung dieser Unterlagen werden vom LBV überwiesen: 

· Sterbegeld (zweifaches der Versorgungsbezüge des Sterbemonates) 

· Witwengeld (in der Regel 60 % der Versorgungsbezüge nach Ablauf des Sterbemonats) 

· Beihilfe in Todesfällen (pauschal 1.200,00 DM entspr. 613,55 Euro)

4. Schriftliche Mitteilung (formlos) an:
Gewerkschaft der Polizei - Kreisgruppe Wesel, Wolfgang Pätzke, Drinhausstraße 13, 47447 Moers

unter Beifügung einer Kopie der Sterbeurkunde. Bitte geben Sie uns eine vollständige Bankverbindung, über die Sie verfügungsberechtigt sind an, damit wir die vorgenannten Gelder überweisen können ! (Name der Bank, Bankleitzahl und Kontonummer)

Teilen Sie uns bitte mit, ob die Hinterbliebene / der Hinterbliebene die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei zum Hinterbliebenenbeitrag (60 % des vorherigen Beitrages) fortführen möchte.

Von der Gewerkschaft der Polizei werden als freiwillige Leistung zur Zeit 409 Euro Sterbegeld überwiesen. Voraussetzung ist, dass die Mitgliedschaft mindestens 10 Jahre besteht und der Eintritt in die GdP vor dem 50. Lebensjahr erfolgte. Danach werden Kürzungen vorgenommen.

Bei einer Mitgliedschaft von weniger als 10 Jahren werden ebenfalls Kürzungen vorgenommen. So erhält z.B. ein Mitglied nach einjähriger Mitgliedschaft lediglich 205 Euro überwiesen.

Beim Tode des Ehepartners wird ebenfalls Sterbegeld gezahlt.

Der Mitgliedsbeitrag der Ehefrau, sofern sie die Fortführung der Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei erklärt, ermäßigt sich automatisch entsprechend der Hinterbliebenenbezüge auf 60 % des Beitrages des Ehemann. 
(z.B. beträgt der Beitrag für einen pensionierten POK (A 10) zur Zeit 30,42 Euro pro Quartal. Der Beitrag der hinterbliebenen Ehefrau reduziert sich auf 18,25 Euro.

